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PROTOKOLL 
 

 

über die am Dienstag, den 17. Dezember 2013, von 18.05 Uhr bis 22.20 Uhr im Sitzungs-

zimmer des Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald 

abgehaltene 

 

 

33. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christine Bernhofer, Mag. (FH) Michael Danzl, 

Mag. Helga Embacher, Alois Foidl, August Golser, Johann Grander, 

Christine Gschnaller, Andrea Hauser, Mag. Leo Hofinger, Renate 

Kammerlander, Manfred Kecht, Doris Reiter, Leo Resch, Peter 

Wallner, Rupert Wörgötter, Robert Wurzenrainer, Dr. Georg Zimmer-

mann 

 

Entschuldigt: Simon Aschaber (Ersatz: Mag. (FH) Michael Danzl [entschuldigt auch 

die nächstgereihten Ersatzmitglieder Carlos Kammerlander und 

Franz Viertl]), Robert Steger (Ersatz: Rupert Wörgötter [entschuldigt 

auch die nächstgereihten Ersatzmitglieder Andreas Krepper und Eli-

sabeth Grander]), Ing. Manfred Keuschnigg (Ersatz: Doris Reiter), 

Heribert Mariacher (Ersatz: Robert Wurzenrainer [entschuldigt auch 

das nächstgereihte Ersatzmitglied Josef Schwenter]) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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T A G E S O R D N U N G 
 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2014 (§ 93 Abs 3 TGO 

2001) 

2) Zustimmung der Gesellschafterin Marktgemeinde St. Johann in Tirol zu einer Änderung 

des Gesellschaftsvertrags der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. 

3) Änderung einer Vereinbarung mit Dr. Georg Zimmermann (Mauthfeld) 

4) Verlängerung des Untermietvertrags mit der DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & 

Co.KG 

5) Teilnahme an der Kapitalerhöhung der Felbertauernstraßen AG 

6) Änderung der Parkraumregelung 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 192/3, 192/4, 192/1, 192/2, 193/1, 5651/2, 194/2, 5650/4 und 6009/1 (Maria 

Seibl) 

b) Gst. 2151/14, 2151/1, 2151/15 und 2152 (MIC-Marbach HotelbetriebsgmbH) 

c) Gst. 2782/8 (Armin Mächtlen) 

2) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) 2151/14, 2151/1, 2151/15 und 2152 (MIC-Marbach HotelbetriebsgmbH) 

b) Gst. .49 (Angelika Schmied-Hofinger) – nur Auflagebeschluss 

c) Gst. 408/4, .939 und .957 (Marianne Niedermayer) 

d) Teilfläche des Gst. 1916/1 (Peter Treichl) 

e) Gst. 2782/8 (Armin Mächtlen) 
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2) FINANZAUSSCHUSS 

1) Änderung der Kanalgebührenordnung 

 

3) ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS 

1) Bericht über die 26. Überprüfungsausschusssitzung 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

 

 

 

I.  BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS 
 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Hochwasserschutz. Der Bürgermeister berichtet, dass aufgrund des Erkenntnisses des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 24. Oktober 2013, Zl. 2013/07/0053-8, eine wichtige Hürde 

für den Hochwasserschutz in St. Johann in Tirol genommen worden sei (eine Beschwerde 

von betroffenen Grundeigentümern war als unbegründet abgewiesen worden). Die ent-

sprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen sollten nun „so schnell wie möglich“ umge-

setzt werden. 

 

Schwendter Kreuzung. Die Bauarbeiten seien nunmehr beendet worden. Aufgrund der 

vorherrschenden Witterungsverhältnisse hätten diese aber nicht zur Gänze durchgeführt 

werden können und müssten daher im Frühling 2014 fortgesetzt werden. 

 

ÖBB-Fahrpläne. Der Bürgermeister berichtet, er habe in einem Schreiben an das Regio-

nalmanagement Tirol der ÖBB-Personenverkehr AG die (zeitliche) Qualität der Zugverbin-

dungen von St. Johann in Tirol nach Innsbruck kritisiert. Daraufhin habe er eine (wenig zu-

friedenstellende) telefonische Reaktion erhalten; unterdessen werde in dieser Angelegen-

heit 2014 ein weiteres Gespräch stattfinden. 

 

Verlängerung der Taxivoucherregelung. Der Bürgermeister nimmt auf Erfahrungen mit 

dem aktuellen Taxivouchersystem Bezug. Dieses laufe indes Ende des Jahres aus; die 

Verhandlung der Neuausrichtung der Regelungen mit den vier teilnehmenden Taxiunter-
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nehmen nehme allerdings noch bis Ende Jänner 2014 in Anspruch. Der Bürgermeister be-

antragt daher, die bestehende Regelung um ein weiteres Monat zu verlängern. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Die bestehende Regelung hinsichtlich der Taxivoucher wird bis zum 31. Jänner 2014 ver-

längert. 

 

Änderung der Kanalgebührenordnung. Dr. Georg Zimmermann beantragt, Tagesord-

nungspunkt III.2.1) Finanzausschuss. Änderung der Kanalgebührenordnung bereits jetzt zu 

behandeln. Der Gemeinderat folgt diesem Antrag mit einstimmigem Beschluss (19:0). 

 

Im Rahmen der Diskussion stellt Dr. Georg Zimmermann des Weiteren den Antrag, die Ka-

nalgebührenordnung nicht zu ändern (Belassung der Benützungsgebühr bei Einleitung von 

Niederschlagswässern bei EUR 0,70 je m² Entwässerungsfläche), welcher unterdessen 

keine Mehrheit findet (sieben Prostimmen). 

 

Letztlich setzt sich der Vorschlag von Finanzausschuss, Wasserausschuss und Überprü-

fungsausschuss auf Senkung der in Rede stehenden Benützungsgebühr auf EUR 0,50 

durch (zwölf Prostimmen). 

 

Beschluss (12:7): [fünf ausdrückliche Ablehnungen, zwei Ablehnungen in Form der 
Enthaltung] 
 

VERORDNUNG 
 

§ 1. § 4 Abs 12 der Kanalgebührenordnung des Gemeinderats der Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol vom 5. Februar 2013 hat wie folgt zu lauten: 

 

„(12) Die Benützungsgebühr bei Einleitung von Niederschlagswässern beträgt  

EUR 0,500 je m² Entwässerungsfläche. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % 

bereits enthalten.“ 

 

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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II. ANTRÄGE DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDEVORSTANDES 
 

1) Vorlage des Entwurfs des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2014 (§ 93 Abs 3 TGO 

2001) 

 

Aufgrund der unmittelbar zuvor beschlossenen Senkung der Benützungsgebühr bei 

Einleitung von Niederschlagswässern (siehe vorhergehende Protokollseite) meint  

Dr. Georg Zimmermann in Anspielung auf aktuelle Finanzprobleme des Bundes, am 

Anfang dieses Tagesordnungspunkts stehe jetzt auch ein sogenanntes „Budgetloch“. 

 

Sodann erläutern Dr. Georg Zimmermann in seiner Rolle als Obmann des Finanzaus-

schusses und der Finanzverwalter den Entwurf des Voranschlages für das Haushalts-

jahr 2014 mithilfe zweier PowerPoint-Präsentationen in sehr ausführlicher Weise. Aus-

züge aus den zwei Dateien sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlagen A und B 

angeschlossen. 

 

Zufrieden zeigt sich Dr. Georg Zimmermann auch mit dem Abschneiden der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol beim „Bonitäts-Ranking“ von public, dem österreichischen 

Gemeindemagazin (Platz 162 unter den „Top-250-Gemeinden“ [von 2.354 Gemeinden 

in ganz Österreich]), wohingegen „Osttirol“ „total blank“ sei. 

 

Bezugnehmend auf diese Aussage, meint Johann Grander, er könne der „Euphorie des 

Dr. Zimmermann“ nicht ganz folgen, da die Gemeinde beim besagten Ranking um „cir-

ca 40 Plätze“ (von Platz 124 auf Platz 162) „abgestürzt“ sei. Weiters meint Johann 

Grander: Das Überschreiten der Summe von „30 Millionen“ sei „historisch“; „historisch“ 

sei aber auch die Höhe des außerordentlichen Haushalts, was sich auf die Verschul-

dung niederschlage. Ausdrücklich lobt Johann Grander zwei zu verwirklichende Projek-

te: den teilweisen Neubau des Oberhofenwegs („Wieshoferkreuzung“) und das geplan-

te „Zentrum der Jugend“. Insgesamt sei es zum „Aufpassen“ und zum „Sparen“. 

 

Mag. Helga Embacher pflichtet Johann Grander bei, wonach kein Grund vorliege, in 

„Euphorie aus[zu]brechen“. Allerdings sei ein „Spardiktat ohne Wenn und Aber auch 

nicht gut“. Dem „Budget“ merke man das „Bemühen um Ausgeglichenheit“ an; auch 

das „Kulturbudget“ sei „ausgewogen“. Von ihrer Seite her gebe es „rückhaltlose Zu-

stimmung“ zum Hochwasserschutz. „Erfreulich“ sei ferner, dass der „Masterplan“ (ge-

meint: „Masterplan Ortskern“) offenbar nicht „in der Schublade“ verschwinde. Hingegen 
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sei die „Situation“ der „Panorama-Badewelt“ „bedauerlich“. Es sei „überhaupt keinerlei“ 

„Wille erkennbar“, an dieser „Institution“, die wie ein „Selbstbedienungsladen“ gehand-

habt werde, etwas zu ändern. Entsprechenden „vollmundig[en]“ Ankündigungen zu Be-

ginn der Gemeinderatsperiode im Jahr 2010 seien keine Taten gefolgt. 

 

Der Bürgermeister repliziert auf diese Kritik, es sei richtig, dass „wir in der Vergangen-

heit“ von (kostspieligen) „plötzlichen Notwendigkeiten“ „getrieben“ waren. Dieser Weg 

müsse indes aufgegeben werden. Vielmehr werde es nötig sein, dass „wir“ „alle mitei-

nander“ – „so wir es zusammenbringen“ –, bis zum Ende des zweiten Quartals 2014 für 

die „Panorama-Badewelt“ eine „definitive Evaluierung“ vornehmen und ein „Nutzungs- 

und Zukunftskonzept“ erstellen. Dabei sollte es sich um eine „wirklich richtungsweisen-

de Geschichte“ handeln, welche etwa folgende Fragen zum Inhalt habe: Was ist unsere 

Strategie? Wo sind unsere Schwerpunkte? In welche Richtung wollen wir? Wie können 

wir all dies finanziell umsetzen? Man werde sich mit mehreren Szenarien auseinander-

zusetzen haben. 

 

Robert Wurzenrainer unterstreicht in Hinblick auf das „Zentrum der Jugend“ die Be-

deutsamkeit, „dass Jugendliche endlich zum Zug kommen“. Christine Bernhofer zeigt 

sich – nachdem sie nicht nur für „Soziales“ zuständig sei, sondern auch für die „Vie-

cher“ – hocherfreut ob der Verdoppelung der Mittel für den Tierschutz. „Danke, Bür-

germeister!“ Christine Gschnaller zeigt sich „im Großen und Ganzen“ mit dem Jahres-

vorschlag zufrieden. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Gemäß § 93 Abs 4 TGO 2001 wird der vom Bürgermeister vorgelegte Voranschlag mit 

den nachstehenden Parametern für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt: 

 

Ordentlicher Haushalt: 
 

 Betrag in EUR 
Einnahmen 26.189.700,00 
Ausgaben 26.189.700,00 
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Außerordentlicher Haushalt: 
 

 Betrag in EUR 
Einnahmen 4.293.000,00 
Ausgaben 4.293.000,00 
 

 Betrag in EUR 
Gesamtsumme ordentlicher und außeror-

dentlicher Haushalt somit jeweils 

30.482.700,00 

 

In diesem Zusammenhang erfolgt die Festsetzung des mittelfristigen Finanzplans (§ 88 

Abs 1 TGO 2001) für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 (Gesamteinnahmen und 

Gesamtausgaben für das Haushaltsjahr 2015: EUR 25.124.000,00, Gesamteinnah-

men und Gesamtausgaben für das Haushaltsjahr 2016: EUR 25.252.400,00, Gesamt-

einnahmen und Gesamtausgaben für das Haushaltsjahr 2017: EUR 24.784.200,00). 

 

2) Zustimmung der Gesellschafterin Marktgemeinde St. Johann in Tirol zu einer Änderung 

des Gesellschaftsvertrags der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. 

 

Der Bürgermeister erläutert den Sachverhalt anhand Anlage C dieses Gemeinde-

ratsprotokolls, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert wird. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Gesellschaftsvertrags der St. Johanner Berg-

bahnen Gesellschaft m.b.H. laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls werden ge-

nehmigt. 

 

Im Besonderen erteilt der Gemeinderat die Zustimmung zur Anpassung des Gesell-

schaftsvertrags an die Bestimmungen des Bundesgesetzes, mit dem im Zivilrecht be-

gleitende Maßnahmen für die Einführung des Euro getroffen werden, dies in Kenntnis, 

dass diese Anpassung unter Heranziehung des vom Rat der Europäischen Union un-

widerruflich festgelegten Umrechnungskurses (EUR 1,00 = ATS 13,7603) zu einer ge-

ringfügigen Veränderung der Beteiligungs- und Stimmenverhältnisse führen wird. 
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Das Bezugsrecht ob der beabsichtigten Kapitalerhöhung um EUR 4.000.000,00 im 

Verhältnis der bisherigen Stammeinlagen nach erfolgter Euro-Umstellung ist wahrzu-

nehmen. 

 

Hinweis: Die Stammeinlage der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beträgt nach der 

Euro-Umstellung EUR 132.701,32 am Stammkapital der St. Johanner Bergbahnen Ge-

sellschaft m.b.H. Bei Wahrnehmung des Bezugsrechts ob der beabsichtigten Kapitaler-

höhung um EUR 4.000.000,00 von EUR 632.253,69 auf EUR 4.632.253,69 erhöht sich 

bei Anwendung des Faktors 7,32658373 diese Stammeinlage auf mindestens  

EUR 972.247,33 (Erhöhung um mindestens EUR 839.546,01). Laut der Einladung zur 

38. ordentlichen Generalversammlung vom 18. November 2013 (Punkt 11) gilt Folgen-

des: Sollten Gesellschafter ihr Bezugsrecht nicht ausüben, wächst deren Teil an der 

Kapitalerhöhung mit Zustimmung der nicht teilnehmenden Gesellschafter den an der 

Kapitalerhöhung teilnehmenden Gesellschaftern zu. 

 

3) Änderung einer Vereinbarung mit Dr. Georg Zimmermann (Mauthfeld) 

 

Der Amtsleiter erklärt den Sachverhalt. 

 

Beschluss (15:0): [Dr. Georg Zimmermann, Peter Wallner, Robert Wurzenrainer, 
Johann Grander abwesend] 
 

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 16. September 2008 zu Tagesordnungspunkt 

IV.3) festgesetzte Zahlungsfrist (31. Oktober 2013) wird um ein Jahr, somit bis zum  

31. Oktober 2014, erstreckt. Der Kaufpreis von EUR 62.062,00 ist zu verzinsen, und 

zwar mit der Differenz zwischen der für die Monate Oktober 2013 und Oktober 2014 

verlautbarten Zahlen des Verbraucherpreisindex 2010. 

 

4) Verlängerung des Untermietvertrags mit der DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & 

Co.KG 

 

Der Amtsleiter zeigt die wesentlichen Parameter dieses Verhandlungsgegenstandes 

auf. 
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Beschluss (15:0): [Dr. Georg Zimmermann, Peter Wallner, Robert Wurzenrainer, 
Johann Grander abwesend] 
 

Der bestehende Untermietvertrag mit der DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & 

Co.KG wird wertgesichert bis 30. Juni 2014 verlängert (Mietzins ab Jänner 2014: brutto 

EUR 4.321,80). Die Entscheidung, ob eine über diesen Zeitpunkt hinausgehende Ver-

tragsverlängerung erfolgt, fällt bis spätestens 31. März 2014. 

 

5) Teilnahme an der Kapitalerhöhung der Felbertauernstraßen AG 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. Dr. Georg Zimmermann spricht sich aus-

drücklich für eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung der Felbertauernstraßen AG aus; 

dies sei ein gebotener „Akt Tiroler Solidarität“. 

 

Beschluss (17:2): [Mag. Helga Embacher, Manfred Kecht dagegen] 
 

Die Gesellschafterin Marktgemeinde St. Johann in Tirol nimmt an der Kapitalerhöhung 

der Felbertauernstraßen AG im Ausmaß der bisherigen Beteiligung teil. Der Aktienan-

teil der Marktgemeinde St. Johann in Tirol steigt dadurch von 572 Stückaktien  

(= 0,0784 % am Grundkapital) auf 1.681 Stückaktien. Der Nennbetrag erhöht sich von 

EUR 4.158,44 auf EUR 12.220,87. Der einmalige Aufstockungsbetrag beträgt daher 

EUR 8.062,43. 

HHSt. 914-080 

 

6) Änderung der Parkraumregelung 

 

Der Finanzverwalter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

V E R O R D N U N G 
 

Gemäß §§ 43 Abs 1 lit b Z 1 und 94d Z 4 lit a Straßenverkehrsordnung StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. Nr. I 39/2013, werden aus Gründen der Si-

cherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs folgende Verkehrsmaßnahmen ver-

fügt: 
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§ 1. Für den Bereich des Parkplatzes „Nothegger“ werden die in der ersten Anlage zu 

dieser Verordnung („Parkraumbewirtschaftung Verordnungsplan – 1. Änderung 2 – 

NOTHEGGER“ – Anlage D/1) näher bezeichneten Verkehrsmaßnahmen verordnet. Die 

Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln sind gemäß den Vorgaben der bezeichneten 

Anlage anzubringen, welche einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung dar-

stellt. 

 

§ 2. Für den Bereich des Parkplatzes „BTV und Volksschule“ werden die in der zweiten 

Anlage zu dieser Verordnung („Parkraumbewirtschaftung Verordnungsplan – 1. Ände-

rung 9 – BTV UND VOLKSSCHULE“ – Anlage D/2) näher bezeichneten Verkehrsmaß-

nahmen verordnet. Die Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln sind gemäß den Vor-

gaben der bezeichneten Anlage anzubringen, welche einen integrierenden Bestandteil 

dieser Verordnung darstellt. 

 

§ 3. Für den Bereich des Parkplatzes „Brunnenparkplatz“ werden die in der dritten An-

lage zu dieser Verordnung („Parkraumbewirtschaftung Verordnungsplan – 1. Änderung 

10 – BRUNNENPARKPLATZ“ – Anlage D/3) näher bezeichneten Verkehrsmaßnahmen 

verordnet. Die Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln sind gemäß den Vorgaben 

der bezeichneten Anlage anzubringen, welche einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung darstellt. 

 

§ 4. Für den Bereich des Parkplatzes „Krankenhaus“ werden die in der vierten Anlage 

zu dieser Verordnung („Parkraumbewirtschaftung Verordnungsplan 

KPZ_KRANKENHAUS“ – Anlage D/4) näher bezeichneten Verkehrsmaßnahmen ver-

ordnet. Die Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln sind gemäß den Vorgaben der 

bezeichneten Anlage anzubringen, welche einen integrierenden Bestandteil dieser Ver-

ordnung darstellt. 

 

§ 5. Diese Verordnung ist durch die in den Anlagen zu dieser Verordnung näher 

genannten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren 

Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs 1 lit b Z 2 

StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 
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Diese Verordnung enthält vier Anlagen (= Anlagen D/1, D/2, D/3 und D/4 dieses Ge-

meinderatsprotokolls). 

 

III. BERICHTE UND ANTRÄGE DER AUSSCHÜSSE 
 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 192/3, 192/4, 192/1, 192/2, 193/1, 5651/2, 194/2, 5650/4 und 6009/1 (Maria 

Seibl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald, Peter Wallner abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Kennzeichnung von Teilflächen der Gst. 192/2 und 192/4 als Verkehrs-

fläche (bisherige Widmung: allgemeines Mischgebiet) 

 

 Kennzeichnung von Teilflächen der Gst. 193/1, 5651/2 und 194/2 als 

„Landesstraße“ (bisherige Widmung: allgemeines Mischgebiet, Ver-

kehrsfläche nach § 53 Abs 1 TROG 2011) 

 

 Umwidmung einer Teilfläche des Gst. 5650/4 von Verkehrsfläche nach  

§ 53 Abs 1 TROG 2011 in allgemeines Mischgebiet (§ 40 Abs 2 TROG 

2011) 

 

 Umwidmung von Teilflächen der Gst. 192/1 und 192/4 von Verkehrsflä-

che nach § 53 Abs 1 TROG 2011, Freiland und allgemeines Mischgebiet 

in Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 

 Umwidmung einer Teilfläche des Gst. 6009/1 von Verkehrsfläche nach  

§ 53 Abs 1 TROG 2011 in Freiland (fließendes Gewässer) gemäß § 41 

TROG 2011 
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Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Gst. 2151/14, 2151/1, 2151/15 und 2152 (MIC-Marbach HotelbetriebsgmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:1): [Ablehnung in Form der Enthaltung] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung der Gst. 2151/14 und 2151/15 und von Teilflächen der Gst. 

2151/1 und 2152 von beschränktem Tourismusgebiet, Freiland, Sonder-

fläche Schischulgebäude und Kassagebäude in Sonderfläche für Beher-

bergungsgroßbetriebe (SB-1[3]) gemäß § 48 TROG 2011 

 

 Die zulässige Höchstzahl an Betten wird mit 300, die zulässige Höchst-

zahl an Räumen zur Beherbergung von Gästen mit 100 festgelegt. 

Gleichzeitig wird die Schaffung von drei Freizeitwohnsitzen für zulässig 

erklärt. 

 

 Umwidmung von Teilflächen der Gst. 2151/1 und 2152 von Freiland in 

Sonderfläche Liegewiese (SLw) gemäß § 43 Abs 1 lit a TROG 2011 

 
Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Gst. 2782/8 (Armin Mächtlen) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:2): [eine ausdrückliche Ablehnung, eine Ablehnung in Form 
der Enthaltung] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 2782/8 von allgemeinem Mischgebiet in Sonder-

fläche für Widmungen mit Teilfestlegung (SV-8) gemäß § 51 TROG 

2011 mit folgenden Festlegungen: 

 

o Erdgeschoß und 1. Obergeschoß: allgemeines Mischgebiet gemäß  

§ 40 Abs 2 TROG 2011 samt einer Festlegung gemäß § 40 Abs 6 

TROG 2011, dass als Wohnungen nur betriebstechnisch notwendige 

Wohnungen und Wohnungen für den Betriebsinhaber und das Auf-

sichts- und Wartungspersonal errichtet werden dürfen 

 

o 2. Obergeschoß und weitere Obergeschoße: allgemeines Mischge-

biet gemäß § 40 Abs 2 TROG 2011 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

2) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) 2151/14, 2151/1, 2151/15 und 2152 (MIC-Marbach HotelbetriebsgmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 2151/1, 2151/14, 2151/15 und 

2152 des Dr. Erich Ortner vom 28. November 2013 („Kaiserfels“) wird gemäß  

§ 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier 

Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über 

die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 

gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des er-

gänzenden Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, 

wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme 

zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. .49 (Angelika Schmied-Hofinger) – nur Auflagebeschluss 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (15:3): [Mag. Leo Hofinger abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. .49 des Dr. Erich Ortner vom  

28. November 2013 („Hofinger/Kaiserstr.“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz 

TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Personen, die 
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in der Marktgemeinde St. Johann in Tirol ihren Hauptwohnsitz haben, und 

Rechtsträgern, die in der Marktgemeinde St. Johann in Tirol eine Liegenschaft 

oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche 

nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Ent-

wurf abzugeben. 

 

c) Gst. 408/4, .939 und .957 (Marianne Niedermayer) 

 

Der Bürgermeister setzt diesen Verhandlungsgegenstand von der Tagesord-

nung ab. Ein Widerspruch gemäß § 43 Abs 3 lit a TGO 2001 erfolgt nicht. 

 

d) Teilfläche des Gst. 1916/1 (Peter Treichl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:2): [eine ausdrückliche Ablehnung, eine Ablehnung in Form 
der Enthaltung] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für eine Teilfläche des Gst. 1916/1 des  

Dr. Erich Ortner vom 28. November 2013 („Treichl“) wird gemäß § 66 Abs 1 

erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig 

der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden 

Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

e) Gst. 2782/8 (Armin Mächtlen) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes unter Zuhilfenahme von .pdf-Dateien, welche an die Wand des 

Sitzungszimmers projiziert werden. 
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Beschluss (15:4): [drei ausdrückliche Ablehnungen, eine Ablehnung in 
Form der Enthaltung] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2782/8 des Dr. Erich Ortner vom 

28. November 2013 („Mächtlen“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 

2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 

TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die 

Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Bebauungsplans; dieser 

Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) FINANZAUSSCHUSS 

1) Änderung der Kanalgebührenordnung 

 

Siehe hiezu die Ausführungen unter der laufenden Protokollseite 579. 

 

3) ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS 

1) Bericht über die 26. Überprüfungsausschusssitzung 

 

Der Obmann des Überprüfungsausschusses, Johann Grander, verliest die Nieder-

schrift über dessen 26. Sitzung vom 5. Dezember 2013. 

 

IV. ANTRÄGE, ANFRAGEN UND ALLFÄLLIGES 
 

Es liegt nachstehender Antrag der Gemeinderatspartei „Soziale Liste Bernhofer/Wallner 

sozial/unabhängig konstruktiv (SOLI)“ vor (Formatierung verändert): 

 

„Attraktivierung von St. Johann als Radregion 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat! 

 

Jetzt ist schon wieder was passiert (© Wolf Haas). 

 

Mit „einfach zum Nachdenken“ haben wir in einer der letzten Gemeinderatssitzungen dazu angeregt, 

dass wir darauf aufpassen sollten, dass uns nicht alle anderen Gemeinden in unserer Umgebung immer 
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um eine Nasenlänge voraus sind. Nach den „Ausgewanderten“ (Kino Lunaplexx, dem Marktschreiber, 

der Beachanlage am Goinger Badesee, dem Bogenschützenverein usw. usw...) gibt es nun also auch 

Biker Bahnen in unseren Nachbarorten. Nämlich eine ziemlich ausgefeilte und große Anlage in Kirch-

berg und eine kleine, aber feine in St. Jakob i.H. (Kostenpunkt: ca. 100,- Euro + Maschinen und Eigen-

leistung). Und eine tolle Orientierungslaufstrecke in Oberndorf. Wieder nicht in St. Johann! 

 

Unser Vorschlag: Im Rahmen der Hochwasserverbauung an der Fieberbrunnerache könnte man den 

dort neu entstehenden Radweg attraktiv für Familien machen: Ein Abenteuer wie das „Waldwegei“ ne-

ben den Schipisten bringt unserer Meinung nach auch die Kids mit ihren Familien zum Radfahren. Ohne 

großen finanziellen Aufwand könnte man entlang des Radweges alle paar 100 Meter ein „Waldwegei“ 

schottern. Die Gaudi kann man sich vorstellen, bei den Kleinen, aber auch bei den Papas! Kostet prak-

tisch nichts, hat aber große Wirkung. Und werben kann man auch noch für die „Radmarktgemeinde“  

St. Johann.  

 

Antrag:  
 

Sportausschuss, Bürgermeister und TVB sollten ehest bald in Gespräche treten, der Gemeinderat möge 

dieses Vorhaben heute beschließen.“ 

 

Der bezeichnete Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage H angehängt. 

 

Der Bürgermeister zeigt sich diesem Ansinnen gegenüber aufgeschlossen, kann aber zum 

Zeitpunkt der Sitzung noch keine Zusage geben. Auf seinen Vorschlag hin wird der Antrag 

gemäß § 41 Abs 2 TGO 2001 mit einhelliger Zustimmung dem Sportausschuss zur Vorbe-

ratung und Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zugewiesen. 

 

Es liegt ein weiterer Antrag der Gemeinderatspartei „Soziale Liste Bernhofer/Wallner sozi-

al/unabhängig konstruktiv (SOLI)“ vor (Formatierung verändert): 

 

„Anstellung einer Sozialarbeiterin/eines Sozialarbeiters nach dem Vorbild des KH Kufstein 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Gemeinderat! 

 

Die SOLI hat bereits zwei Anträge bezüglich der Anstellung einer Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbei-

ters gestellt (1. Antrag am 24. August 2010, 2. Antrag am 5. September 2011). 

 

Die Situation hat sich unserer Meinung nach vor allem im Jugendbereich inzwischen noch verschärft. Al-

kohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt und familiäre Vernachlässigung unserer Kin-

der und Jugendlichen nehmen unserer Wahrnehmung nach immer mehr zu. Auch aus der Bevölkerung 

erhalten wir mehr und mehr Signale in dieser Richtung 
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Wir stellen somit neuerlich den Antrag, im Sozialausschuss oder ausschussübergreifend eine Lösung für 

dieses Problem auszuarbeiten, die Kostenfrage für die Anstellung zu prüfen und in einer der nächsten 

Gemeinderatssitzungen darüber abzustimmen.“ 

 

Der bezeichnete Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage I (Ida) angehängt. 

 

Die aufgeworfene Thematik löst eine breite Debatte aus. Der Bürgermeister meint, es stelle 

sich die „Herausforderung“, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln und diesem sodann 

„Leben“ einzuhauchen. Er denke in diesem Zusammenhang auch an das „Zentrum der Ju-

gend“. Die Frage von Christine Bernhofer, ob der Antrag nunmehr dem Sozialausschuss 

zur Vorberatung zugewiesen werde, bejaht der Bürgermeister; allerdings sei im vorliegen-

den Fall nicht nur dieser Ausschuss gefordert.  

 

Radfahrer. Leo Resch drängt auf eine Lockerung des bestehenden Fahrverbots im Be-

reich der Fuldabrück-Promenade für Radfahrer. Insbesondere vor dem Hintergrund der Si-

cherheit für die Hauptschüler sollte in diesem Bereich „ein kleiner Fahrradstreifen“ oder ei-

ne sonstige „Lösung“ angestrebt werden. 

 

Reservierung von Urnennischen. Der Bürgermeister antwortet auf eine Anfrage von 

Christine Bernhofer aus einer früheren Sitzung hinsichtlich der Reservierungsmöglichkeit 

von Urnennischen. Der Kulturausschuss habe sich mit diesem Thema auseinandergesetzt 

und dabei eine ablehnende Stellung bezogen. Christine Bernhofer nimmt dies zur Kennt-

nis, ersucht jedoch um eine entsprechende Kommunikation dieser Position (etwa mittels 

den St. Johanner Gemeindenachrichten). 

 

Abschließend bedankt sich der Bürgermeister bei den Mitgliedern des Gemeinderats 

„ganz, ganz herzlich“ für das „gemeinsam verbrachte Gemeinderatsjahr“ und den „Weg, 

den wir gemeinsam gegangen sind“. Es wäre ihm eine „Gaudi“, wenn diese partnerschaftli-

che Zusammenarbeit fortgesetzt würde. 

 

Dieses Protokoll enthält neun Anlagen. 
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St. Johann in Tirol, 17. Dezember 2013 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer: Gemeinderäte: 

 


































































